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_____  Northeim, 06.11.2010 

ANFRAGE gemäß § 35a der Niedersächsischen Landkreisordnung (NLO):  
Änderung von Artikel 28 Absatz I des Grundgesetzes 

Sehr geehrter Herr Landrat,  
 
um die Integration aller hier wohnenden ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger 
voranzutreiben, diskutiert die SPD-Fraktion mögliche politische Handlungsfelder. So könnte 
es entgegen dem heutigen Wahlrecht förderlich sein, durch eine entsprechende 
Einräumung des Kommunalwahlrechtes, für alle Einwohnerinnen und Einwohner die 
Partizipation an Wahlen zu eröffnen. 
 
Die politische Teilhabe über Wahlen und Abstimmungen ist eines der Kernelemente jeder 
demokratischen Verfassung. Viele demokratische Länder haben in ihren jeweiligen 
Verfassungen dieses bedeutende Grundrecht bei Kommunalwahlen nicht von der 
Staatsangehörigkeit der Einwohner und Einwohnerinnen abhängig gemacht, sondern allein 
vom dauerhaften Lebensmittelpunkt der Menschen. 
 
In diesem Zusammenhang wäre die Änderung von Artikel 28 Absatz 1 des Grundgesetzes 
erforderlich, damit alle hier lebenden Ausländerinnen und Ausländer, die nicht die 
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union besitzen, dann nach 
Maßgabe von Landesrecht bei Wahlen in Kreisen und Gemeinden wahlberechtigt und 
wählbar wären. Für die Identifikation aller Migrantinnen und Migranten mit dem Land in 
dem sie leben und damit letztlich für den Erfolg von Integrationsprozessen, ist das 
kommunale Wahlrecht sicher eine wichtige Bedingung.  
 
Dies vorausgeschickt, bitte ich um die Beantwortung der folgenden Fragen: 
 

1. Wie viele ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger, unterteilt nach EU-Bürgern 
und Nicht-EU-Bürgern leben insgesamt im Landkreis Northeim? 



 

 

 
2. Wie viele Mitbürgerinnen und Mitbürger (nicht EU-Ausländer) leben mit 

Hauptwohnsitz im Landkreis Northeim und wären von einer derartigen 
Grundgesetzänderung betroffen?  

 
3. Welche Altersstruktur haben die im Landkreis Northeim lebenden Nicht-EU-

Ausländer?  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Martin Wehner 
Fraktionsvorsitzender  
 


